
Freiwilliges und 
ehrenamtliches Engagement

Leitfaden für ehrenamtliche 
Mit arbeiterinnen und Mitarbeiter



Liebe ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter!

Schön, dass Sie sich dazu entschlossen haben,
Menschen mit Behinderung in unseren Einrichtungen
zu unterstützen. Mit Ihrer Entscheidung für ein freiwilli-
ges Engagement zeigen Sie sich solidarisch mit den
von uns begleiteten Menschen, übernehmen gesell-
schaftliche Verantwortung und fördern die Ziele und
Prinzipien der Heilpädagogischen Hilfe Osnabrück und
der osnabrücker werkstätten. Das freut uns sehr.

Ihre individuellen Erfahrungen und Kompetenzen sind
eine Bereicherung für uns und machen die Arbeit und
das Leben in der HHO bunter. Sie bringen eine ergän-
zende Qualität zur hauptamtlich geleisteten Arbeit ein.
So helfen Sie uns, dass wir den Menschen mit
Behinderung verschiedene Dienstleistungen auf höch-
stem Niveau anbieten können. Deshalb ist Ihre
Unterstützung so wichtig und die Menschen profitie-
ren unmittelbar davon!

Mit dem Projekt „Tatendrang — aktiv und engagiert in
Osnabrück“, das von der Aktion Mensch gefördert
wird, möchten wir das ehrenamtliche Engagement
stärken. Dieses Handbuch ist ein Ergebnis der Projekt-
arbeit. Hier finden Sie wichtige Informationen zu Ihrem
Engagement und bekommen hilfreiche Tipps. Wir wün-
schen Ihnen viel Spaß bei der Lektüre und danken
Ihnen nochmals sehr herzlich für Ihre Unterstützung.

Heiner Böckmann
Geschäftsführer
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1. Was bedeutet Ehrenamt bzw. Freiwillig -
keit  in der Heilpädagogischen Hilfe
Osnabrück (kurz HHO) und den osnabrük-
ker werkstätten (kurz ow)?

Freiwilliges bzw. ehrenamtliches Engagement ist eine
beständige Tradition und ein fester Bestandteil unserer
Unternehmenskultur. Es zeichnet sich dadurch aus,
dass es freiwillig und ohne finanzielle Interessen über-
nommen wird und in die Organisation eingebunden ist.
Ehrenamt findet oft kontinuierlich statt, aber auch pro-
jekthafte Freiwilligkeit oder das kurzfristige Engage-
ment bei Festen oder Veranstaltungen sind möglich. 
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1 Die Begriffe ehrenamtliches und freiwilliges Engagement werden im Folgenden syn-
onym verwendet, auch wenn in der Literatur zwischen diesen Bezeichnungen teilweise
differenziert wird.

Hinweis: In dem Text wird die männliche Sprachform verwendet. Natürlich sind auch
Frauen mit eingeschlossen.

Seit vielen Jahren
ist Rosemarie
Graefenhain Im
Werkstattladen
ehrenamtlich tätig.

„Ich mag den
Kontakt zu den
unterschiedlichen
Menschen und den
Kunden hier im
Laden“, meint die
Rentnerin.
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2. Ideeller Hintergrund zum freiwilligen
Engagement

» Ehrenamtlichkeit entspricht der Tradition der HHO/
ow, denn die Wurzeln der hauptberuflichen Arbeit
liegen im freiwilligen Engagement. Die große
Bedeutung dieses Bereiches spiegelt sich im
ehrenamtlich aktiven Vorstand wieder. Der Vor-
stand ist das höchste Organ des Vereins und über-
nimmt eine leitende Funktion. Somit werden auch
grundlegende Aufgaben und Entscheidungen inner-
halb der HHO von Ehrenamtlichen wahrgenommen. 

» Der zu betreuende und zu fördernde Mensch in
seiner Individualität steht im Vordergrund aller
Überlegungen und Aktivitäten. Seine personale und
soziale Integration ist das wesentliche Ziel. 

» Ihr Engagement stellt für die Heilpädagogische
Hilfe Osnabrück und die osnabrücker werkstätten
eine wertvolle Ergänzung zum professionellen
Hilfesystem dar. Sie bereichern die hauptberufliche
Arbeit durch Ihre individuellen Fähigkeiten und
Erfahrungen. So bringen Sie andere Sichtweisen
ein und eröffnen neue Perspektiven. 

» Mit Ihrer Unterstützung können wir den Menschen
mit Behinderung eine breitere Palette an
Angeboten bieten und bestehende Angebote ergän-
zen. Somit tragen Sie zu einer Qualitätsentwicklung
und gegebenenfalls -steigerung der Arbeit des
Unternehmens bei.
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» Sie arbeiten mit den hauptamtlichen Mitarbeitern
Hand in Hand und bilden eine Dienstgemeinschaft.
Gemeinsam wirken sie an der Gestaltung des Be-
triebsklimas, dass von gegenseitiger Wertschät-
zung, Toleranz und Solidarität geprägt ist. Dabei
sind besonders eine vertrauensvolle Zusammen-
arbeit und die Bereitschaft zu offenen, konstrukti-
ven  Gesprächen wichtig. Durch diesen Austausch
lernen wir voneinander. 

» Sie sind in der HHO kein kostengünstiger Ersatz für
das leistungsorientierte Sozialsystem, sondern
eine Ergänzung zu der Arbeit der Hauptamtlichen.
Durch das sinnvolle Einbeziehen Ihres Engage-
ments bekommen die Dienstleistungen eine be-
sondere Qualität. Da die freiwillige Arbeit keinen
existentiellen Leistungsdruck mit sich bringt und
nicht zum Erhalt des Lebensunterhaltes beiträgt,
können Sie mit Gelassenheit agieren und mit viel
Zeit und Einfühlungsvermögen, Nähe zu den
Menschen herstellen. 

» Mit Ihrem Engagement bieten Sie Menschen mit
einer Behinderung die Möglichkeit einer verstärk-
ten gesellschaftlichen Teilhabe und tragen zu einer
besseren Verankerung der HHO/ ow im
Gemeinwesen bei.
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3. Mehr über uns! 

Die Heilpädagogische Hilfe Osnabrück ist ein großer
Träger von teilstationären Einrichtungen der
Behindertenhilfe im Osnabrücker Land. An mehr als
50 Standorten werden etwa 2.700  Kinder, Jugend-
liche und Erwachsene mit einer geistigen, psychischen
und/ oder körperlichen Behinderung gefördert und
begleitet.

Die HHO gliedert sich in die drei wesentlichen
Bereiche Kinder und Jugend, Wohnen und Arbeit. 

Schritt für Schritt das Leben meistern. Dabei unterstüt-
zen wir schon die Jüngsten. Im Bereich Kinder und
Jugend gibt es die Frühförderung, verschiedene Kin-
dergartenangebote (heilpädagogische oder integrative
Gruppen, Sprachheilkindergärten und Montessori
Häuser) sowie die Horst-Koesling-Schule (anerkannte
Tagesbildungsstätte).

Selbstbestimmt leben mit den notwendigen Hilfen: Das
möchten wir den Menschen in unseren Wohneinricht-
ungen ermöglichen. Deshalb bieten wir ein vielfältiges
und differenziertes Angebot. Es gibt kleine familiäre
Wohngruppen, die ein hohes Maß an Selbstbestim-
mung ermöglichen und erfordern. Die größeren Wohn-
heime bieten aufgrund der Ausstattung und des Mitar-
beiterteams eine ganz besonders intensive Pflege- und
Förderkompetenz. Die Ambulanten Hilfen geben
Menschen mit einem geringen Hilfebedarf eine ange-
messene Unterstützung.
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Über 1.900 Mitarbeiter mit einer geistigen, psychi-
schen und/ oder körperlichen Behinderung finden in
den osnabrücker werkstätten einen angemessenen
Arbeitsplatz. Zu den ow gehören fünf Werkstätten für
Menschen mit geistigen Behinderungen, fünf Werk-
stätten für Menschen mit einer psychischen Behin-
derung sowie zwölf Schul- und Betriebscafeterien, die
von Menschen mit Behinderung bewirtschaftet wer-
den. Außerdem betreiben die osnabrücker werkstätten
einen Lebensmittelmarkt in Bad Iburg - Glane.

Ein ganz besonderes Extra ist das Bildungs- und Frei-
zeitwerk der osnabrücker werkstätten. Hier werden
Freizeitkurse, Tagesausflüge und Ferienreisen für Men-
schen mit Behinderung organisiert und durchgeführt.
Auch in diesem Bereich freuen wir uns über Ihre
Unterstützung.

Der Vorstand der
Heilpädagogischen
Hilfe Osnabrück e.V.
ist das höchste
Organ des Vereins
und übernimmt eine
leitende Funktion.
Somit werden auch
grundlegende
Aufgaben und
Entscheidungen
innerhalb der HHO
von Ehrenamtlichen
wahrgenommen. 
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4. Regelungen zum freiwilligen Engagement

4.1 Aufgaben und Pflichten

Damit Ihr Engagement positiv verläuft, ist es wichtig
Ihre Aufgaben und Pflichten im Voraus zu benennen.
So entstehen klare Kompetenzen und Zuständigkeits-
bereiche. 

Die Aufgaben im Rahmen Ihres Engagements sollten
in einer Engagementvereinbarung schriftlich festgehal-
ten werden. Die Vereinbarung erhalten Sie nach
Absprache mit den Kollegen der jeweiligen Einrichtung.
Dabei werden die Aufgaben so definiert, dass Sie mit
den hauptamtlichen Mitarbeitern konstruktiv zusam-
men arbeiten können. Ehrenamtliche Mitarbeit ist eine
Ergänzung zum professionellen Hilfesystem, insofern
sind Ihre Aufgaben zusätzliche Tätigkeiten. 

Oftmals sind für Menschen mit Behinderung eine
geordnete Tagesstruktur und verlässliche Bezugs-
personen sehr wichtig. Deshalb verpflichten Sie sich,
getroffene Vereinbarungen über Einsatzzeiten und
Aufgaben einzuhalten und sich im Verhinderungsfall
rechtzeitig abzumelden. Weiterhin verpflichten Sie
sich, verantwortungsvoll mit den zu betreuenden
Menschen umzugehen und dementsprechend verant-
wortungsvoll und nach bestem Wissen und Gewissen
die Ihnen übertragenden Aufgaben wahrzunehmen.

Mit der Aufnahme eines freiwilligen Engagements wird
kein Arbeitsverhältnis begründet.
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4.2 Verschwiegenheit und Datenschutz

In den Einrichtungen der Heilpädagogischen Hilfe
Osnabrück tätig zu sein, bedeutet Menschen in unter-
schiedlichen Lebenssituationen zu begegnen.
Gegenseitiges Vertrauen, Diskretion und
Verschwiegenheit sind daher unverzichtbar. Von Ihnen
wird Loyalität gegenüber der Einrichtung und den
hauptberuflichen Mitarbeitern erwartet. Während und
nach Beendigung ihrer Mitarbeit sind Sie verpflichtet,
über die Ihnen bei Ihrer Tätigkeit bekannt gewordenen
Angelegenheiten Verschwiegenheit zu bewahren und
bestätigen dies schriftlich. Weiterhin gelten die Be-
stimmungen des Datenschutzes. Eine Verschwiegen-
heiterklärung und weitere Informationen zum Daten-
schutz erhalten Sie direkt in den Einrichtungen.

4.3 Zeitlic he Modalitäten

Der zeitliche Umfang des Engagements richtet sich
nach Ihren Möglichkeiten und den Bedürfnissen der
jeweiligen Einrichtung. In gegenseitiger Absprache wird
ein zeitlicher Rahmen vereinbart und in der
Engagementvereinbarung schriftlich festgehalten. Das
Engagement ist zunächst auf ein Jahr befristet. Nach
Ablauf dieser Zeit wird gemeinsam geprüft, ob das
Engagement in dieser oder in einer anderen Form wei-
tergeführt oder beendet wird.
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4.4 Unterbrechung bzw. Beendigung des
Engagements

Das Engagement kann jederzeit ohne Angabe von
Gründen beendet oder unterbrochen werden. Wichtig
dabei ist, dass eine Unterbrechung bzw. Beendigung
rechtzeitig den entsprechenden Ansprechpartnern mit-
geteilt wird. Es ist Wunsch der HHO/ow, dass die
gemeinsame Arbeit auch in einem abschließenden
Gespräch miteinander beendet wird. 

4.5 Auslagenerstattung 

Ein freiwilliges Engagement ist in jedem Fall unbezahlt,
das heißt, dass kein Zeitaufwand ersetzt und kein
Stundenlohn gezahlt wird. Allerdings sollten Ihnen
durch Ihr Engagement keine Kosten entstehen. Des-
halb werden entstandene Kosten von der HHO/ow im
Bedarfsfall und nach Absprache erstattet. Der maxima-
le Betrag, den Freiwillige für ihr Engagement als Auf-
wandsentschädigung steuerfrei erhalten können, liegt
bei 2100 Euro jährlich (der sogenannte "Übungsleiter-
freibetrag"). Im Falle eines Übersteigens dieses
Betrages aufgrund anderweitiger zusätzlicher
Einkünfte, stellen Sie die HHO/ow von irgendwie gear-
teten Ansprüchen, insbe-
sondere seitens der
Steuerbehörde, frei.

Gerade im Wohn-
heim ist Ihre Hilfe
gefragt, denn hier
verbringen behin-
derte Menschen

einen großen Teil
ihrer Freizeit. Ge-

meinsame Spiele-
nachmittage mit

Ehrenamtlichen brin-
gen Abwechslung in

den Alltag und
machen allen

Beteiligten Spaß!
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4.6  Informationen zum Versicherungsschutz

Der Versicherungsschutz für die freiwilligen Mitarbeiter
der Heilpädagogischen Hilfe Osnabrück und der osna-
brücker werkstätten ist über Sammelversicherungs-
verträge geregelt. Generell lässt sich sagen, dass Sie
als ehrenamtlicher Mitarbeiter den gleichen Versich-
erungsschutz genießen wie die hauptamtlichen Mit-
arbeiter. Sie sind pauschal versichert, eine namentli-
che Nennung beim Versicherungsträger ist nicht not-
wendig. 

» Haftpflic ht - Versicherung
Versicherungsschutz besteht für das persönliche
gesetzliche Haftpflichtrisiko aus der dienstlichen
Tätigkeit der Ehrenamtlichen. Die Versicherungs-
summe beträgt 3.000.000 € pauschal für Perso-
nen- und Sachschäden.

» Unfall - Versicherung
Über die Berufsgenossenschaft besteht ein gesetz-
licher Unfall-Versicherungsschutz für die Ehrenamt-
lichen. Im Versicherungsfall tritt diese unabhängig
vom Bestehen anderer Ansprüche (wie z.B. einer
privaten Unfallversicherung) ein.

» Vermögensschaden - Haftpflic htversicherung
Auch hier sind die ehrenamtlichen Mitarbeiter in
den Versicherungsschutz integriert. Verursachen
Ehrenamtliche gegenüber Dritten oder gegenüber
der HHO einen Vermögensschaden, besteht
Versicherungsschutz im Rahmen der Bedingungen.
Die Grundversicherungssumme beträgt 200.000 €
nebst einer Höherdeckung für Organe von
1.000.000 €.
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» Fahrzeugnutzung
Freiwillige sind auch versichert, wenn Sie im Auf-
trag der Heilpädagogischen Hilfe Osnabrück einen
Dienstwagen oder Ihren Privat-PKW (nur nach vor-
heriger Absprache) nutzen. Der Führerschein muss
beim Fahrdienstleiter mindestens einmal jährlich
vorgelegt werden. Außerdem erhalten alle Nutzer
eine Einführung in die Nutzung der Dienstfahr-
zeuge.  

» Aufsichtspflic ht
Hinsichtlich der Aufsichtspflicht gibt es keine
Patentrezepte und keine eindeutigen Regeln sei-
tens des Gesetzgebers. Generell gilt, dass der
Aufsichtspflichtige sein Handeln verantworten
muss. Dass heißt, er muss nach bestem Wissen
und Gewissen alles getan haben, um Schäden vor-
zubeugen und sie zu verhüten. Eine Haftung des
Aufsichtspflichtigen scheidet nämlich aus, wenn er
beweisen kann, dass er seiner "Aufsichtspflicht
genügt hat oder dass der Schaden auch bei gehöri-
ger Aufsichtsführung entstanden wäre." (vgl. § 832
Abs.1 Satz 2 BGB). Was genau unter "gehöriger
Aufsichtspflicht" zu verstehen ist, wird dabei nicht
näher erläutert. Nach gängiger Rechtsprechung
bestimmt sich das Maß der gebotenen Aufsicht
jeweils nach Alter, Eigenart und Charakter des
Aufsichtsbedürftigen sowie nach der Vorher-
sehbarkeit etwaiger Schäden aufgrund bestimmter
Verhaltensmuster. Die Grenzen der erforderlichen
und zumutbaren Maßnahmen richten sich danach,
was verständige Aufsichtspflichtige nach vernünfti-
gen Anforderungen tun müssten, um Schädigungen
Dritter abzuwehren. Letztlich kommt es also auf
die konkreten Umstände des Einzelfalles an.
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Zu zweit macht der
Besuch im Stadion
doppelt Spass.
Gerade im Bereich
der individuellen
Begleitung von be-
hinderten Men-
schen besteht ein
großer Bedarf an
ehrenamtlicher Un-
terstützung. Eine
individuelle Freizeit-
begleitung kann
zum Beispiel der Be-
such im VFL-Stadion
sein.
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4.7 Angebote seitens der HHO/ow

Die HHO und die ow bieten Ihnen neben der
Auslagenerstattung und dem Versicherungsschutz auf
Wunsch auch ein Feedback bzw. Bescheinigung über
die geleistete Arbeit. Weiterhin erhalten Sie ausrei-
chend Information, Anleitung und Hilfe, damit sie enga-
giert mitarbeiten können. Bei Schwierigkeiten, Pro-
blemen oder Gesprächsbedarf können die Sie sich
jederzeit an die Freiwilligenkoordination wenden. 

Wir bieten den Engagierten außerdem ein Forum, in
dem Sie Ihre Anmerkungen, Meinungen und Ideen ein-
bringen können. 

Langfristig ist es ein Ziel der HHO, den freiwillig Enga-
gierten interne Fortbildungen und Qualifizierungen zu
ermöglichen, die Ihnen bei der Arbeit helfen.

Auf Wunsch sind wir Ihnen auch bei Beantragung einer
Ehrenamtskarte bei Stadt oder Landkreis Osnabrück
behilflich.
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5. Praktische Tipps für Ihr Engagement in
der Behindertenarbeit 2

Wir freuen uns sehr, dass sie sich für ein Engagement
in unseren Einrichtungen entschieden haben. Ihre
Hilfe ist willkommen, doch sie muss gut durchdacht
und von den Einzelnen erwünscht sein. Vielleicht sind
Sie im Umgang mit Menschen mit Behinderung noch
unsicher oder verlegen. Deshalb möchten wir Ihnen an
dieser Stelle einige praktische Tipps geben, die Ihnen
Sicherheit geben können.

» Behinderte Menschen sind nicht krank. Sie wollen
kein Mitleid, sondern Aufmerksamkeit und Res-
pekt.

» Gehen Sie offen und selbstverständlich mit behin-
derten Menschen um.

» Nehmen Sie sich Zeit. Geistig behinderte
Menschen können mit Hektik nichts anfangen.

» Fragen Sie die behinderten Menschen selbst, wenn
Sie etwas nicht verstehen oder nicht wissen, wie
Sie sich verhalten sollen. Geben Sie Ihre
Unsicherheit ruhig zu.

» Suchen Sie den persönlichen Kontakt zu
Menschen mit Behinderung.

» Bevor Sie behinderten Menschen helfen (z.B. an
der Treppe oder beim Tragen) fragen Sie, ob Ihre
Hilfe erwünscht ist. So kann der behinderte
Mensch seine Eigenständigkeit wahren und selbst
entscheiden, ob er die angebotene Hilfe wahrneh-
men möchte oder nicht.

15
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2 vgl.: Freiwilligenkoordination - Das Handbuch für Freiwilligenarbeit in der Lebenshilfe.
Marburg 2007.



» Achten Sie im Umgang mit behinderten Menschen
auch auf Ihre Wortwahl. Durch den Begriff „Behin-
derte“ fühlen sich einige Betroffene abgewertet,
deshalb verwenden wir in unseren Einrichtungen
die Formulierung „Menschen mit Behinderung“
oder „behinderten Menschen“.

» Sprechen Sie mit Menschen mit Behinderung
genauso wie mit anderen erwachsenen Menschen.
Die Personen in unseren Einrichtungen wollen
ernst genommen werden und deshalb ist es wich-
tig, dass sie nicht wie Kinder angesprochen oder
bevormundet werden.

Helmut Theidel ist
eine wertvolle
Unterstützung in der
beruflichen Bildung
und im Bildungs-
und Freizeitwerk der
osnabrücker werk-
stätten. Nachdem er
aus der Erwerbsar-
beit in den Vorruhe-
stand gegangen ist,
hat er sich gezielt
nach einer ehren-
amtlichen Tätigkeit
umgeschaut. Heute
gibt er Schulungen
am Computer, Kurse
im Telefonieren und
betreut regelmäßig
die Schwimmgrup-
pe. Außerdem hat er
schon öfters eine
Ferienfreizeit zum
Segeln begleitet.
„Der Umgang mit
Menschen macht
mir Spaß“, erklärt er
sein vielfältiges
Engagement.
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6. Ansprechpartner

Freiwilligenk oordination: 

Personalentwicklung
Tel.: 05 41 / 99 91 -247 oder - 240
E-Mail: n.schippmann@os-hho.de

Ihr Ansprechpartner in der Einrichtung:

Name: ________________________________
Tel.: ________________________________
E-Mail: ________________________________

Viel Erfolg und viel Spaß bei Ihrem Engagement!

Heilpädagogische Hilfe Osnabrück
Industriestraße 7
49082 Osnabrück
Tel.: 05 41 / 99 91 -0
www.os-hho.de
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Projekt 
„Tatendrang - aktiv und engagiert in Osnabrück“

Mit freundlicher Unterstützung von 

Freiwilliges Engagement/Ehrenamt


